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Index

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

AWG 2002 §25 Abs1;

AWG 2002 §25 Abs2 Z3;

Rechtssatz

Aus § 25 Abs 1 und 2 AWG 2002 ergibt sich, dass die in § 25 Abs 2 Z 3 legcit genannte Tätigkeit eines Transporteurs, der

Abfälle im Auftrag des Abfallbesitzers befördert, zur Sammlung und Behandlung von Abfällen zählt; wäre dies nicht der

Fall, hätte sich die Anführung dieser Tätigkeit in der Z 3 des § 25 Abs 2 AWG 2002 als Ausnahme von der

Erlaubnispflicht erübrigt.
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